
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/9/23 6Ob187/04z,
6Ob11/05v

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.2004

Norm

KO §77a Abs2

Rechtssatz

Wurde die Gesellschaft unter Nachweis eines entsprechenden Vermögens fortgesetzt, kann auch die Eintragung der

Ablehnung der Konkurserö4nung mangels hinreichenden Vermögens im Sinn des §77a Abs1 Z6 KO in analoger

Anwendung des §77a Abs2 letzter Satz KO gelöscht werden. Die 5-Jahresfrist beginnt in einem solchen Fall mit der

Eintragung der Fortsetzung der Gesellschaft im Firmenbuch.
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